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Vereinbarung über die Mitgliedschaft im KIT-Business-Club 

 

zwischen  

dem Karlsruher Institut für Technologie 

- im Folgenden „KIT“- 

und  

der [Firmenname] 

- im Folgenden „Mitglied“ - 

§ 1 Beitritt 

Das Mitglied tritt dem KIT-Business-Club zum [Datum] bei. Der KIT-Business-Club ist 

ein loser, nicht rechtsförmlicher Zusammenschluss von Förderern des KIT. 

 

§ 2 Rechte und Pflichten 

Das Mitglied verpflichtet sich, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Zahlungs-

modalitäten und Höhe des Mitgliedsbeitrags ergeben sich aus der Satzung des KIT-

Business-Clubs und den Anlagen in der jeweils geltenden Fassung.  

Das KIT verpflichtet sich zur Erbringung der Leistungen, die sich aus der Satzung 

sowie den Anlagen des KIT-Business-Clubs in der jeweils geltenden Fassung erge-

ben. 

Im Übrigen ergeben sich die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus der Sat-

zung des KIT-Business-Clubs sowie aus den Anlagen in der jeweils geltenden Fas-

sung. 

Hinsichtlich einer satzungsgemäßen Verwendung der Mittel für gemeinnützige Zwe-

cke, die geeignet sind, die Aufgaben und Ziele des Clubs zu unterstützen, erklärt der 

Förderer seinen ausdrücklichen Förderwillen und beauftragt den Träger des KIT-

Business-Clubs, diese Widmung durch geeignete haushalterische Maßnahmen um-

zusetzen. 

 

§ 3 Haftung 

(1) Das KIT wird die von ihm im Rahmen der Satzung des KIT-Business-Clubs zu 

erbringenden Leistungen sachgemäß und nach bestem Wissen unter Berücksichti-

gung des Standes von Wissenschaft und Technik ausführen.  

 

(2) Das KIT schließt gegenüber dem Mitglied jegliche Haftung für einen Schaden, der 

nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beruht, aus. Das gilt 
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nicht, wenn er auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des 

KIT oder auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung eines ge-

setzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des KIT beruht. 

 

§ 4 Sonstige Vertragsbestandteile 

Die Satzung des KIT-Business-Clubs mit den Anlagen A und B ist Vertragsbestand-

teil. Das Mitglied bestätigt ihren Erhalt. 

 

§ 5 Sonstiges  

Das KIT verarbeitet personenbezogene Daten nach den geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen.  

 

Für das Karlsruher Institut für Technologie 
 
 
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift 
Prof. Dr. Holger Hanselka, Präsident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für [Firmenname Mitglied] 
 
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift 

 


